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                           I. Teil 
    Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt 
 
                      Geltungsbereich 
 
  § 1. (1) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten für den Bereich der 
Arbeitswelt, dazu zählen 
  1. Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem 
     Vertrag beruhen; 
  2. der Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, 
     der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der 
     Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
  3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer/innen/- 
     oder Arbeitgeber/innen/organisation oder einer Organisation, 
     deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 
     einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
     Organisationen; 
  4. Bedingungen für den Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit, 
  sofern dies in die Regelungskompetenz des Bundes fällt. 
  (2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse 
  1. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter/innen im Sinne des 
     Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287; 
  2. zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 
  3. zum Bund. 
  (3) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten auch 
  1. für Beschäftigungsverhältnisse, auf die das 
     Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961,  anzuwenden ist, 
     und 
  2. für Beschäftigungsverhältnisse von Personen, die, ohne in einem 
     Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung 
     bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher 
     Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. 
Für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes gelten die 
Beschäftigungsverhältnisse nach Z 1 und 2 als Arbeitsverhältnisse. 
  (4) Die Bestimmungen des I. Teiles gelten auch für die 
Beschäftigung von Arbeitnehmer/inne/n, die von einem/einer 
Arbeitgeber/in ohne Sitz in Österreich 
  1. im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung oder 
  2. zur fortgesetzten Arbeitsleistung 
nach Österreich entsandt werden, für die Dauer der Entsendung. 

                            Gleichstellung 
 
  § 2. Ziel dieses Abschnittes ist die Gleichstellung von Frauen und 
Männern. 



 Gleichbehandlungsgebot im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 
 
  § 3. Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter Bezugnahme auf 
den Ehe- oder Familienstand, darf im Zusammenhang mit einem 
Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert 
werden, insbesondere nicht 
  1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Festsetzung des Entgelts, 
  3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein 
     Entgelt darstellen, 
  4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 
  5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
  6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 
  7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

       Gleichbehandlungsgebot in der sonstigen Arbeitswelt 
 
  § 4. Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter Bezugnahme auf 
den Ehe- oder Familienstand, darf niemand unmittelbar oder mittelbar 
diskriminiert werden 
  1. beim Zugang zur Berufsberatung, Berufausbildung, beruflichen 
     Weiterbildung und Umschulung außerhalb eines 
     Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 
     Arbeitnehmer/innen/- oder Arbeitgeber/innen/organisation oder 
     einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten 
     Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der 
     Leistungen solcher Organisationen, 
  3. bei den Bedingungen für den Zugang zu selbständiger 
     Erwerbstätigkeit. 

                        Begriffsbestimmungen 
 
  § 5. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
Person auf Grund ihres Geschlechtes in einer vergleichbaren 
Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere 
Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
  (2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die 
einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen 
des anderen Geschlechtes benachteiligen können, es sei denn, die 
betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur 
Diskriminierung vor. 

                       Sexuelle Belästigung 
 
  § 6. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt 
auch vor, wenn eine Person 
  1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst sexuell belästigt wird, 
  2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem 
     er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen 
     Belästigung durch Dritte (Z 3) eine auf Grund gesetzlicher 
     Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 
     Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen, 
  3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis 
     belästigt wird oder 
  4. durch Dritte außerhalb eines Arbeitsverhältnisses (§ 4) 
     belästigt wird. 
  (2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre 
zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person 



beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 
oder anstößig ist und 
  1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende 
     Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder 
  2. der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen 
     Sphäre zugehöriges Verhalten seitens des/der 
     Arbeitgebers/Arbeitgeberin oder von Vorgesetzten oder 
     Kolleg/inn/en zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder 
     stillschweigend zur Grundlage einer Entscheidung mit 
     Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur Berufsausbildung, 
     Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung 
     oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung in der 
     Arbeitswelt gemacht wird. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur sexuellen 
Belästigung einer Person vor. 

                         Belästigung 
 
  § 7. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt 
auch vor, wenn eine Person durch geschlechtsbezogene 
Verhaltensweisen 
  1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst belästigt wird, 
  2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem 
     er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung 
     durch Dritte (Z 3) eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 
     Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 
     Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen, 
  3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis 
     belästigt wird oder 
  4. durch Dritte außerhalb eines Arbeitsverhältnisses (§ 4) 
     belästigt wird. 
  (2) Geschlechtsbezogene Belästigung liegt vor, wenn ein 
geschlechtsbezogenes Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer 
Person beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht ist und 
  1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende 
     Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder 
  2. der Umstand, dass die betroffene Person eine 
     geschlechtsbezogene Verhaltensweise seitens des/der 
     Arbeitgebers/Arbeitgeberin oder Vorgesetzten oder Kolleg/inn/en 
     zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur 
     Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang 
     dieser Person zur Berufsausbildung, Beschäftigung, 
     Weiterbeschäftigung, Beförderung und Entlohnung oder zur 
     Grundlage einer anderen Entscheidung in der Arbeitswelt gemacht 
     wird. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung 
einer Person vor. 

                          Positive Maßnahmen 
 
  § 8. Die in Gesetzen, in Verordnungen, in Instrumenten der 
kollektiven Rechtsgestaltung oder in generellen mehrere 
Arbeitnehmerinnen umfassende Verfügungen des/der 
Arbeitgebers/Arbeitgeberin getroffenen Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere durch 
Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten im Sinne des 
Art. 7 Abs. 2 B-VG, gelten nicht als Diskriminierungen im Sinne 
dieses Gesetzes. Der Bund kann für besondere Aufwendungen, die 
Arbeitgeber/inne/n bei der Durchführung solcher Maßnahmen entstehen, 
Förderungen gewähren. 

       Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung 
 



  § 9. Der/die Arbeitgeber/in oder private/r Arbeitsvermittler/in 
gemäß den §§ 4 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 31/1969, oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute 
juristische Person öffentlichen Rechts darf einen Arbeitsplatz weder 
öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) nur für 
Männer oder nur für Frauen ausschreiben oder durch Dritte 
ausschreiben lassen, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist 
unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen 
Tätigkeit. Die Ausschreibung darf auch keine zusätzlichen 
Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht schließen 
lassen. 

                       Strafbestimmungen 
 
  § 10. (1) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen 
des § 9 einen Arbeitsplatz nur für Männer oder Frauen ausschreibt, 
ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, der 
Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der 
Arbeitswelt oder einer Regionalanwältin von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
  (2) Wer als Arbeitgeber/in entgegen den Bestimmungen des § 9 einen 
Arbeitsplatz nur für Männer oder nur für Frauen ausschreibt, ist auf 
Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, der Anwältin für 
die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder 
einer Regionalanwältin beim ersten Verstoß von der 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verwarnen und bei weiteren Verstößen 
mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
  (3) In einem auf Antrag der Anwältin für die Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder einer Regionalanwältin 
eingeleiteten Verwaltungsstrafverfahrens wegen Verletzung des § 9 
sind die Anwältin für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in 
der Arbeitswelt oder die Regionalanwältin Partei. Der Anwältin für 
die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt oder 
der Regionalanwältin steht das Recht auf Berufung gegen Bescheide 
und Einspruch gegen Strafverfügungen zu. 

                     Entlohnungskriterien 
 
  § 11. Betriebliche Einstufungsregelungen und Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung haben bei der Regelung der 
Entlohnungskriterien den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche 
Arbeit oder eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, zu 
beachten und dürfen weder Kriterien für die Beurteilung der Arbeit 
der Frauen einerseits und der Arbeit der Männer andererseits 
vorschreiben, die zu einer Diskriminierung führen. 

    Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
 
  § 12. (1) Ist das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 1 nicht begründet worden, so ist 
der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der Stellenwerber/in zum Ersatz 
des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch 
beträgt 
  1. mindestens ein Monatsentgelt, wenn der/die Stellenwerber/in bei 
     diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Stellenwerber/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (2) Erhält ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 2 durch den/die Arbeitgeber/in 
für gleiche Arbeit oder für eine Arbeit, die als gleichwertig 



anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als ein/e Arbeitnehmer/in des 
anderen Geschlechtes, so hat er/sie gegenüber dem/der Arbeitgeber/in 
Anspruch auf Bezahlung der Differenz und eine Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (3) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 3 hat 
der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der betreffenden 
Sozialleistung oder Ersatz des Vermögensschadens und auf eine 
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (4) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 4 hat 
der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Einbeziehung in die 
entsprechenden betrieblichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder 
auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (5) Ist ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, 
so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der Arbeitnehmer/in zum 
Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der 
Ersatzanspruch beträgt, 
  1. die Entgeltdifferenz für mindestens drei Monate, wenn der/die 
     Arbeitnehmer/in bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich 
     aufgestiegen wäre, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Arbeitnehmer/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (6) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 3 Z 6 hat 
der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der gleichen 
Arbeitsbedingungen wie ein/e Arbeitnehmer/in des anderen 
Geschlechtes oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine 
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (7) Ist das Arbeitsverhältnis vom/von der 
Arbeitgeber/Arbeitgeberin wegen des Geschlechtes des/der 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin oder wegen der nicht offenbar 
unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen nach diesem Gesetz 
gekündigt oder vorzeitig beendigt worden (§ 3 Z 7), so kann die 
Kündigung oder Entlassung beim Gericht angefochten werden. 
  (8) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 4 Z 1 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Einbeziehung in die 
entsprechenden Berufsberatungs-, Weiterbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (9) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 4 Z 2 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Mitgliedschaft und Mitwirkung in 
der betroffenen Organisation sowie auf Inanspruchnahme der 
Leistungen der betreffenden Organisation oder Ersatz des 
Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 
  (10) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 4 Z 3 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (11) Bei einer sexuellen Belästigung nach § 6 oder einer 
geschlechtsbezogenen Belästigung nach § 7 hat die betroffene Person 
gegenüber dem/der Belästiger/in und im Fall des § 6 Abs. 1 Z 2 oder 
§ 7 Abs. 1 Z 2 auch gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf 
Ersatz des erlittenen Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in 
einer Vermögenseinbuße besteht, hat die betroffene Person zum 
Ausgleich der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf 
angemessenen, mindestens jedoch auf 400 Euro Schadenersatz, im Falle 
einer sexuellen Belästigung mindestens auf 720 Euro. 
  (12) Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf einen 



Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 3, 4, 6 oder 7 beruft, 
hat er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/der Beklagten obliegt es 
bei Berufung auf §§ 3 oder 4 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller 
Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom/von der 
Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war oder das andere Geschlecht 
unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist oder 
ein Rechtfertigungsgrund im Sinne des § 5 Abs. 2 vorliegt. Bei 
Berufung auf §§ 6 oder 7 obliegt es dem/der Beklagten zu beweisen, 
dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass die 
vom/von der Beklagten glaubhaft gemachten Tatsachen der Wahrheit 
entsprechen. 

                      Benachteiligungsverbot 
 
  § 13. Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Arbeitnehmer/in 
durch den/die Arbeitgeber/in innerhalb des betreffenden Unternehmens 
(Betriebes) oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt 
oder anders benachteiligt werden. Auch ein/e andere/r 
Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Auskunftsperson in 
einem Verfahren auftritt oder eine Beschwerde eines/einer anderen 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf eine 
solche Beschwerde oder auf die Einleitung eines solchen Verfahrens 
zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, 
gekündigt oder anders benachteiligt werden. § 12 Abs. 12 gilt 
sinngemäß. 

                      Förderungsmaßnahmen 
 
  § 14. Die Richtlinien über die Vergabe von Förderungen des Bundes 
an Unternehmen haben Förderungen nur für Unternehmen vorzusehen, die 
die Bestimmungen des I. Teiles beachten. 

            Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen 
 
  § 15. (1) Ansprüche nach § 12 Abs. 1 und 5 sind binnen sechs 
Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist zur Geltendmachung 
der Ansprüche nach § 12 Abs. 1 und  5 beginnt mit der Ablehnung der 
Bewerbung oder Beförderung. Ansprüche nach § 12 Abs. 11 sind binnen 
eines Jahres gerichtlich geltend zu machen. Eine Kündigung oder 
Entlassung gemäß § 12 Abs. 7 oder § 13 ist binnen 14 Tagen ab ihrem 
Zugang beim Gericht anzufechten. Für Ansprüche nach § 12 Abs. 2, 3, 
4, 6, 8, 9 und 10 gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit für diese 
Ansprüche durch Kollektivverträge, die nach dem 1. Juli 2004 
abgeschlossen werden, nicht anderes bestimmt wird. 
  (2) Die Einbringung des Antrages oder das Einlangen eines 
Verlangens eines Organs der Gleichbehandlungsanwaltschaft auf 
Prüfung der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes oder ein 
amtswegiges Tätigwerden der Kommission zur Prüfung der Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebotes bewirken die Hemmung der Fristen zur 
gerichtlichen Geltendmachung. 
  (3) Wird dem/der Arbeitnehmer/in nachweislich 
  1. ein Prüfungsergebnis der Kommission im Einzelfall oder 
  2. ein Schreiben der Geschäftsführung der Kommission, aus dem 
     hervorgeht, dass die Voraussetzungen für die Prüfung einer 
     Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes im Einzelfall nicht 
     bzw. nicht mehr vorliegen, 
zugestellt, beendet die Zustellung die Hemmung der Fristen zur 
gerichtlichen Geltendmachung. Nach der Zustellung steht dem/der 
Arbeitnehmer/in zur Erhebung der Klage zumindest noch eine Frist von 
drei Monaten offen. War die ursprüngliche Frist kürzer, so steht 



dem/der Arbeitnehmer/in nur diese offen. 
  (4) Ansprüche nach § 12, die neben einem in diesem Bundesgesetz 
erfassten Diskriminierungsgrund auch auf den Diskriminierungsgrund 
der Behinderung gestützt werden, können nur nach vorheriger 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beim Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen gerichtlich geltend gemacht werden. 
Für die Geltendmachung dieser Ansprüche gelten die §§ 7k, 7n und 7o 
Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970. 

                           II.Teil 
Gleichbehandlung in der Arbeitswelt ohne Unterschied der ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der 
sexuellen Orientierung (Antidiskriminierung) 
 
                       Geltungsbereich 
 
  § 16. (1) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten für den Bereich 
der Arbeitswelt, dazu zählen 
  1. Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem 
     Vertrag beruhen; 
  2. der Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, 
     der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der 
     Umschulung einschließlich der praktischen Berufserfahrung; 
  3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Arbeitnehmer/innen/- 
     oder Arbeitgeber/innen/organisation oder einer Organisation, 
     deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 
     einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher 
     Organisationen; 
  4. Bedingungen für den Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit, 
sofern dies in die Regelungskompetenz des Bundes fällt. 
  (2) Ausgenommen sind Arbeitsverhältnisse 
  1. der land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter/innen im Sinne des 
     Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287; 
  2. zu einem Land, einem Gemeindeverband oder einer Gemeinde; 
  3. zum Bund. 
  (3) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten auch 
  1. für Beschäftigungsverhältnisse, auf die das 
     Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist, 
     und 
  2. für Beschäftigungsverhältnisse von Personen, die, ohne in einem 
     Arbeitsverhältnis zu stehen, im Auftrag und für Rechnung 
     bestimmter Personen Arbeit leisten und wegen wirtschaftlicher 
     Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. 
Für den Anwendungsbereich dieses Gesetzes gelten die 
Beschäftigungsverhältnisse nach Z 1 und 2 als Arbeitsverhältnisse. 
  (4) Die Bestimmungen des II. Teiles gelten auch für die 
Beschäftigung von Arbeitnehmer/inne/n, die von einem/einer 
Arbeitgeber/in ohne Sitz in Österreich 
  1. im Rahmen einer Arbeitskräfteüberlassung oder 
  2. zur fortgesetzten Arbeitsleistung 
nach Österreich entsandt werden, für die Dauer der Entsendung. 

  Gleichbehandlungsgebot im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis 
 
  § 17. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion 
oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darf 
im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder 
mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 
  1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Festsetzung des Entgelts, 
  3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein 
     Entgelt darstellen, 



  4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 
  5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
  6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 
  7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
  (2) Abs. 1 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit sowie eine Behandlung, die sich aus 
der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder 
staatenloser Personen ergibt. 

      Gleichbehandlungsgebot in der sonstigen Arbeitswelt 
 
  § 18. Aus den im § 17 genannten Gründen darf niemand unmittelbar 
oder mittelbar diskriminiert werden 
  1. beim Zugang zur Berufsberatung, Berufsausbildung, beruflichen 
     Weiterbildung und Umschulung außerhalb eines 
     Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer 
     Arbeitnehmer/innen/- oder Arbeitgeber/innen/organisation oder 
     einer Organisation, deren Mitglieder einer bestimmten 
     Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruchnahme der 
     Leistungen solcher Organisationen, 
  3. bei den Bedingungen für den Zugang zu selbständiger 
     Erwerbstätigkeit. 

                      Begriffsbestimmungen 
 
  § 19. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
Person auf Grund eines in § 17 genannten Grundes in einer 
vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, 
als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
  (2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die 
einer ethnischen Gruppe angehören, oder Personen mit einer 
bestimmten Religion oder Weltanschauung, eines bestimmten Alters 
oder mit einer bestimmten sexuellen Orientierung gegenüber anderen 
Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die 
betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind  zur 
Erreichung dieses Zieles angemessen und erforderlich. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur 
Diskriminierung vor. 

                      Ausnahmebestimmungen 
 
  § 20. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im 
Zusammenhang mit einem der in § 17 genannten Diskriminierungsgründe 
steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn das betreffende Merkmal 
auf Grund der Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der 
Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Voraussetzung darstellt und sofern es sich um einen 
rechtmäßigen Zweck und eine angemessene Anforderung handelt. 
  (2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder 
Weltanschauung liegt in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb 
von Kirchen oder anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, 
deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, 
nicht vor, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person 
nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung 
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 
Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. 
  (3) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt nicht vor, 
wenn die Ungleichbehandlung 
  1. objektiv und angemessen ist, 
  2. durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus 



     den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und 
     berufliche Bildung, gerechtfertigt ist und 
  3. die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und 
     erforderlich sind. 
  (4) Ungleichbehandlungen nach Abs. 3 können insbesondere 
einschließen 
  1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur 
     Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer 
     Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
     Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche 
     Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmer/inne/n und 
     Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
     sicherzustellen, 
  2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die 
     Berufserfahrung oder des Dienstalters für den Zugang zur 
     Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung 
     verbundenen Vorteile, 
  3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf 
     Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines 
     bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit 
     einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 
     Ruhestand. 
  (5) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt auch nicht vor 
bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit durch 
Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen 
bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher 
Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte 
oder Gruppen oder Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im 
Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für 
versicherungsmathematische Berechnungen, sofern dies nicht zu 
Diskriminierungen auf Grund des Geschlechtes führt. 

                         Belästigung 
 
  § 21. (1) Eine Diskriminierung nach § 17 liegt auch vor, wenn eine 
Person 
  1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst belästigt wird, 
  2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem 
     er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung 
     durch Dritte (Z 3) eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, 
     Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 
     Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen, 
  3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis 
     belästigt wird oder 
  4. durch Dritte außerhalb eines Arbeitsverhältnisses (§ 18) 
     belästigt wird. 
  (2) Belästigung liegt vor, wenn eine unerwünschte Verhaltensweise, 
die mit einem der Gründe nach § 17 im Zusammenhang steht, gesetzt 
wird, 
  1. die die Würde der betroffenen Person verletzt, 
  2. die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder 
     anstößig ist und 
  3. die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 
     beleidigendes oder demütigendes Umfeld für die betroffene 
     Person schafft. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung 
einer Person vor. 

                        Positive Maßnahmen 
 
  § 22. Die in Gesetzen, in Verordnungen, in Instrumenten der 



kollektiven Rechtsgestaltung oder in generellen mehrere 
Arbeitnehmer/innen umfassende Verfügungen des/der 
Arbeitgebers/Arbeitgeberin getroffenen spezifischen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung im Berufsleben, mit denen 
Benachteiligungen wegen eines Diskriminierungsgrundes nach § 17 
verhindert oder ausgeglichen werden, gelten nicht als 
Diskriminierung im Sinne dieses Gesetzes. 

    Gebot der diskriminierungsfreien Stellenausschreibung 
 
  § 23. Der/die Arbeitgeber/in oder private/r Arbeitsvermittler/in 
gemäß den §§ 4 ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 31/1969, oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute 
juristische Person öffentlichen Rechts darf einen Arbeitsplatz weder 
öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) in 
diskriminierender Weise ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben 
lassen, es sei denn, das betreffende Merkmal stellt auf Grund der 
Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung dar, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt. 

                       Strafbestimmungen 
 
  § 24. (1) Wer als Arbeitsvermittler/in entgegen den Bestimmungen 
des § 23 einen Arbeitsplatz in diskriminierender Weise ausschreibt, 
ist auf Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder 
eines/einer Regionalvertreters/Regionalvertreterin von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
  (2) Wer als Arbeitgeber/in entgegen den Bestimmungen des § 23 
einen Arbeitsplatz in diskriminierender Weise ausschreibt, ist auf 
Antrag eines/einer Stellenwerbers/Stellenwerberin, des/der 
Anwalts/Anwältin für die Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder der Weltanschauung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung in der Arbeitswelt oder 
eines/einer Regionalvertreters/Regionalvertreterin beim ersten 
Verstoß von der Bezirksverwaltungsbehörde zu verwarnen und bei 
weiteren Verstößen mit Geldstrafe bis 360 Euro zu bestrafen. 
  (3) In einem auf Antrag des/der Anwalts/Anwältin für die 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der 
Religion oder der Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen 
Orientierung in der Arbeitswelt oder eines/einer 
Regionalvertreters/Regionalvertreterin eingeleiteten 
Verwaltungsstrafverfahrens sind der/die Anwalt/Anwältin für die 
Gleichbehandlung oder der/die Regionalvertreter/in Partei. Dem/der 
Anwalt/Anwältin für die Gleichbehandlung oder dem/der 
Regionalvertreter/in steht das Recht auf Berufung gegen Bescheide 
und Einspruch gegen Strafverfügungen zu. 

                      Entlohnungskriterien 
 
  § 25. Betriebliche Einstufungsregelungen und Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung haben bei der Regelung der 
Entlohnungskriterien den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche 
Arbeit oder eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, zu 
beachten und dürfen keine Kriterien vorschreiben, die zu einer 
Diskriminierung wegen eines in § 17 genannten Grundes führen. 

   Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
 



  § 26. (1) Ist das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 1 nicht begründet worden, 
so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der Stellenwerber/in zum 
Ersatz des Vermögensschadens und zu einer Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung verpflichtet. Der 
Ersatzanspruch beträgt 
  1. mindestens ein Monatsentgelt, wenn der/die Stellenwerber/in bei 
     diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Stellenwerber/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (2) Erhält ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 2 durch den/die 
Arbeitgeber/in für gleiche Arbeit oder für eine Arbeit, die als 
gleichwertig anerkannt wird, ein geringeres Entgelt als ein/e 
Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine Diskriminierung wegen eines in 
§ 17 genannten Grundes nicht erfolgt, so hat er/sie gegenüber 
dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf Bezahlung der Differenz und eine 
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (3) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 
Z 3 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der 
betreffenden Sozialleistung oder Ersatz des Vermögensschadens und 
auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung. 
  (4) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 
Z 4 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Einbeziehung in die 
entsprechenden betrieblichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen oder 
auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die 
erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (5) Ist ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 Z 5 nicht beruflich 
aufgestiegen, so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber dem/der 
Arbeitnehmer/in zum Ersatz des Vermögensschadens und zu einer 
Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt, 
  1. die Entgeltdifferenz für mindestens drei Monate, wenn der/die 
     Arbeitnehmer/in bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich 
     aufgestiegen wäre, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Arbeitnehmer/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (6) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 17 Abs. 1 
Z 6 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch auf Gewährung der gleichen 
Arbeitsbedingungen wie ein/e Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine 
Diskriminierung wegen eines in § 17 genannten Grundes nicht erfolgt, 
oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für 
die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (7) Ist das Arbeitsverhältnis vom/von der 
Arbeitgeber/Arbeitgeberin wegen eines in § 17 genannten Grundes oder 
wegen der nicht offenbar unberechtigten Geltendmachung von 
Ansprüchen nach diesem Gesetz gekündigt oder vorzeitig beendigt 
worden (§ 17 Abs. 1 Z 7), so kann die Kündigung oder Entlassung beim 
Gericht angefochten werden. 
  (8) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 1 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Einbeziehung in die 
entsprechenden Berufsberatungs-, Weiterbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und auf 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (9) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 2 hat 



die betroffene Person Anspruch auf Mitgliedschaft und Mitwirkung in 
der betroffenen Organisation sowie auf Inanspruchnahme der 
Leistungen der betreffenden Organisation oder Ersatz des 
Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 
  (10) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 18 Z 3 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. 
  (11) Bei einer Belästigung nach § 21 hat die betroffene Person 
gegenüber dem/der Belästiger/in und im Fall des § 21 Abs. 1 Z 2 auch 
gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf Ersatz des erlittenen 
Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in einer Vermögenseinbuße 
besteht, hat die betroffene Person zum Ausgleich der erlittenen 
persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen, mindestens 
jedoch auf 400 Euro Schadenersatz. 
  (12) Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf einen 
Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 17, 18, oder 21 beruft, 
hat er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/der Beklagten obliegt es 
bei Berufung auf §§ 17 oder 18 zu beweisen, dass es bei Abwägung 
aller Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom/von der 
Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war oder ein Rechtfertigungsgrund im 
Sinne der §§ 19 Abs. 2 oder 20 vorliegt. Bei Berufung auf § 21 
obliegt es dem/der Beklagten zu beweisen, dass es bei Abwägung aller 
Umstände wahrscheinlicher ist, dass die vom/von der Beklagten 
glaubhaft gemachten Tatsachen der Wahrheit entsprechen. 

                        Benachteiligungsverbot 
 
  § 27. Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Arbeitnehmer/in 
durch den/die Arbeitgeber/in innerhalb des betreffenden Unternehmens 
(Betriebes) oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt 
oder anders benachteiligt werden. Auch ein/e andere/r 
Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Auskunftsperson in 
einem Verfahren auftritt oder eine Beschwerde eines/einer anderen 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf eine 
solche Beschwerde oder auf die Einleitung eines solchen Verfahrens 
zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, 
gekündigt oder anders benachteiligt werden. § 26 Abs. 12 gilt 
sinngemäß. 

                        Förderungsmaßnahmen 
 
  § 28. Die Richtlinien über die Vergabe von Förderungen des Bundes 
an Unternehmen haben Förderungen nur für Unternehmen vorzusehen, die 
die Bestimmungen des II. Teils beachten. 

            Fristen für die Geltendmachung von Ansprüchen 
 
  § 29. (1) Ansprüche nach § 26 Abs. 1 und 5 sind binnen sechs 
Monaten gerichtlich geltend zu machen. Die Frist zur Geltendmachung 
der Ansprüche nach § 26 Abs. 1 und  5 beginnt mit der Ablehnung der 
Bewerbung oder Beförderung. Ansprüche nach § 26 Abs. 11 sind binnen 
sechs Monaten gerichtlich geltend zu machen. Eine Kündigung oder 
Entlassung gemäß § 26 Abs. 7 oder § 27 ist binnen 14 Tagen ab ihrem 
Zugang beim Gericht anzufechten. Für Ansprüche nach § 26 Abs. 2, 3, 
4, 6, 8, 9 und 10 gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 1486 
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, soweit für diese 
Ansprüche durch Kollektivverträge, die nach dem 1. Juli 2004 
abgeschlossen werden, nicht anderes bestimmt wird. 
  (2) Die Einbringung des Antrages oder das Einlangen eines 
Verlangens eines Organs der Gleichbehandlungsanwaltschaft auf 



Prüfung der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes oder ein 
amtswegiges Tätigwerden der Kommission zur Prüfung der Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebotes bewirken die Hemmung der Fristen zur 
gerichtlichen Geltendmachung. 
  (3) Wird dem/der Arbeitnehmer/in nachweislich 
  1. ein Prüfungsergebnis der Kommission im Einzelfall oder 
  2. ein Schreiben der Geschäftsführung der Kommission, aus dem 
     hervorgeht, dass die Voraussetzungen für die Prüfung einer 
     Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes im Einzelfall nicht 
     bzw. nicht mehr vorliegen, 
zugestellt, beendet die Zustellung die Hemmung der Fristen zur 
gerichtlichen Geltendmachung. Nach der Zustellung steht dem/der 
Arbeitnehmer/in zur Erhebung der Klage zumindest noch eine Frist von 
drei Monaten offen. War die ursprüngliche Frist kürzer, so steht 
dem/der Arbeitnehmer/in nur diese offen. 
  (4) Ansprüche nach § 26, die neben einem in diesem Bundesgesetz 
erfassten Diskriminierungsgrund auch auf den Diskriminierungsgrund 
der Behinderung gestützt werden, können nur nach vorheriger 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beim Bundesamt für 
Soziales und Behindertenwesen gerichtlich geltend gemacht werden. 
Für die Geltendmachung dieser Ansprüche gelten die §§ 7k, 7n und 7o 
Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970. 

                              III. Teil 
  Gleichbehandlung ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit in 
                sonstigen Bereichen (Antirassismus) 
 
                             1. Abschnitt 
                           Geltungsbereich 
 
  § 30. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für 
Rechtsverhältnisse einschließlich deren Anbahnung und Begründung und 
für die Inanspruchnahme oder Geltendmachung von Leistungen außerhalb 
eines Rechtsverhältnisses 
  1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und 
     der Gesundheitsdienste, 
  2. bei sozialen Vergünstigungen, 
  3. bei der Bildung, 
  4. beim Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
     die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von 
     Wohnraum, 
sofern dies in die unmittelbare Regelungskompetenz des Bundes fällt. 

                        Gleichbehandlungsgebot 
 
  § 31. (1) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit darf niemand 
unmittelbar oder mittelbar diskriminiert werden 
  1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und 
     der Gesundheitsdienste, 
  2. bei sozialen Vergünstigungen, 
  3. bei der Bildung, 
  4. beim Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
     die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von 
     Wohnraum. 
  (2) Abs. 1 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit sowie eine Behandlung, die sich aus 
der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder 
staatenloser Personen ergibt. 

                       Begriffsbestimmungen 
 
  § 32. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
Person auf Grund ihrer ethnischen Zugehörigkeit in einer 



vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung als eine 
andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 
  (2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen, die 
einer ethnischen Gruppe angehören, in besonderer Weise 
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Erreichung dieses Zieles 
angemessen und erforderlich. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur 
Diskriminierung vor. 

                        Positive Maßnahmen 
 
  § 33. Die in Gesetzen, in Verordnungen oder auf andere Weise 
getroffenen Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, mit denen 
Benachteiligungen aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit verhindert 
oder ausgeglichen werden, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne 
dieses Gesetzes. 

                         Belästigung 
 
  § 34. (1) Unerwünschte, unangebrachte oder anstößige 
Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit der ethnischen 
Zugehörigkeit einer Person stehen, und bezwecken oder bewirken, 
  1. dass die Würde der betroffenen Person verletzt wird und 
  2. ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, 
     beleidigendes oder demütigendes Umfeld für die betroffene 
     Person geschaffen wird, 
gelten als Diskriminierung. 
  (2) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung 
einer Person nach Abs. 1 vor. 

     „Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
 
  § 35. (1) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 31 hat 
die betroffene Person Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und 
eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
  (2) Bei einer Belästigung nach § 34 hat die betroffene Person 
gegenüber dem/der Belästiger/in Anspruch auf Ersatz des erlittenen 
Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in einer Vermögenseinbuße 
besteht, hat die betroffene Person zum Ausgleich der erlittenen 
persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf angemessenen, mindestens 
jedoch auf 400 Euro Schadenersatz. 
  (3) Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf einen 
Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 31 oder 34 beruft, hat 
er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/der Beklagten obliegt es bei 
Berufung auf § 31 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände 
wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom/von der Beklagten 
glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche Behandlung 
ausschlaggebend war oder ein Rechtfertigungsgrund im Sinne des § 32 
Abs. 2 vorliegt. Bei Berufung auf § 34 obliegt es dem/der Beklagten 
zu beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher 
ist, dass die vom/von der Beklagten glaubhaft gemachten Tatsachen 
der Wahrheit entsprechen. 
  (4) Ansprüche nach Abs. 1 oder 2, die sowohl auf den 
Diskriminierungsgrund der ethnischen Zugehörigkeit als auch auf den 
Diskriminierungsgrund der Behinderung gestützt werden, können nur 
nach vorheriger Durchführung eines Schlichtungsverfahrens beim 
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen gerichtlich geltend 
gemacht werden. Für die Geltendmachung dieser Ansprüche gelten die 
§§ 10 und 11 Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, BGBl. 
Nr. 82/2005. 



                      Benachteiligungsverbot 
 
  § 36. Als Reaktion auf eine Beschwerde oder auf die Einleitung 
eines Verfahrens zur Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes darf 
der/die Einzelne nicht benachteiligt werden. § 35 Abs. 3 gilt 
sinngemäß. 

                        Förderungsmaßnahmen 
 
  § 37. Die Richtlinien über die Vergabe von Förderungen des Bundes 
an natürliche oder juristische Personen haben Förderungen nur für 
natürliche oder juristische Personen vorzusehen, die die 
Bestimmungen des III. Teils beachten. 

                           2. Abschnitt 
  Grundsätze für die Regelung der Gleichbehandlung ohne Unterschied 
         der ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen 
 
  Für die Regelung der Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
ethnischen Zugehörigkeit in sonstigen Bereichen, soweit dies in die 
Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes fällt, werden die 
folgenden Grundsätze aufgestellt: 
 
                        Geltungsbereich 
 
  § 38. Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten für 
Rechtsverhältnisse einschließlich deren Anbahnung und Begründung und 
für die Inanspruchnahme oder Geltendmachung von Leistungen außerhalb 
eines Rechtsverhältnisses 
  1. beim Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und 
     der Gesundheitsdienste, 
  2. bei sozialen Vergünstigungen, 
  3. bei der Bildung, 
  4. beim Zugang zu und Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 
     die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von 
     Wohnraum, 
sofern dies in die Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes fällt. 

     Gleichbehandlungsgebot, Begriffsbestimmungen, Rechtsfolgen 
 
  § 39. §§ 31 bis 36 sind anzuwenden. 

Verpflichtung zur Schaffung oder Benennung einer unabhängigen Stelle 
 
  § 40. Zur Förderung der Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der 
ethnischen Zugehörigkeit ist durch Landesgesetzgebung eine Stelle zu 
schaffen oder zu benennen, die den Anforderungen des Artikels 13 der 
Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft, ABl. Nr.  L 180 vom 19. Juli 2000 S 22, 
entspricht. 

                          IV. Teil 
  Grundsätze für die Regelung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben 
             in der Land- und Forstwirtschaft 
 
  Für die Regelung der Gleichbehandlung im Arbeitsleben in der Land- 
und Forstwirtschaft werden gemäß Art. 12 Abs. 1 Z 6 des 
Bundesverfassungsgesetzes die folgenden Grundsätze aufgestellt: 
 
                      Geltungsbereich 
 
  § 41. Die Bestimmungen des IV. Teiles gelten für 



Arbeitsverhältnisse der land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeiter/innen im Sinne des Landarbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287. 

                      Gleichstellung 
 
  § 42. Ziel ist die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern 
sowie der Abbau von sonstigen Diskriminierungen. 

                 Gleichbehandlungsgebot 
 
  § 43. (1) Auf Grund des Geschlechtes, insbesondere unter 
Bezugnahme auf den Ehe- und Familienstand, darf im Zusammenhang mit 
einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar 
diskriminiert werden, insbesondere nicht 
  1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Festsetzung des Entgelts, 
  3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein 
     Entgelt darstellen, 
  4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 
  5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
  6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 
  7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
  (2) Auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung darf im 
Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder 
mittelbar diskriminiert werden, insbesondere nicht 
  1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, 
  2. bei der Festsetzung des Entgelts, 
  3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein 
     Entgelt darstellen, 
  4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung und Umschulung, 
  5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen, 
  6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen, 
  7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
  (3) Abs. 2 gilt nicht für unterschiedliche Behandlungen aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit sowie eine Behandlung, die sich aus 
der Rechtsstellung von Staatsangehörigen dritter Staaten oder 
staatenloser Personen ergibt 

                    Begriffsbestimmungen 
 
  § 44. (1) Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
Person auf Grund ihres Geschlechtes oder auf Grund eines in § 43 
Abs. 2 genannten Grundes in einer vergleichbaren Situation eine 
weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde. 
  (2) Eine mittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn dem Anschein 
nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen eines 
bestimmten Geschlechtes, oder Personen, die einer ethnischen Gruppe 
angehören, oder Personen mit einer bestimmten Religion oder 
Weltanschauung, einem bestimmten Alter oder mit einer bestimmten 
sexuellen Orientierung gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges 
Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung 
dieses Zieles angemessen und erforderlich. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung einer Person zur 
Diskriminierung vor. 

                    Ausnahmebestimmungen 
 
  § 45. (1) Bei Ungleichbehandlung wegen eines Merkmals, das im 
Zusammenhang mit einem der in § 43 Abs. 2 genannten 



Diskriminierungsgründe steht, liegt keine Diskriminierung vor, wenn 
das betreffende Merkmal auf Grund der Art einer bestimmten 
beruflichen Tätigkeit oder der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine 
wesentliche und entscheidende berufliche Voraussetzung  darstellt 
und sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine angemessene 
Anforderung handelt. 
  (2) Eine Diskriminierung auf Grund der Religion oder 
Weltanschauung liegt in Bezug auf berufliche Tätigkeiten innerhalb 
von Kirchen oder anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, 
deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht, 
nicht vor, wenn die Religion oder die Weltanschauung dieser Person 
nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung 
eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche 
Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. 
  (3) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt nicht vor, 
wenn die Ungleichbehandlung 
  1. objektiv und angemessen ist, 
  2. durch ein legitimes Ziel, insbesondere rechtmäßige Ziele aus 
     den Bereichen Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarkt und 
     berufliche Bildung gerechtfertigt ist und 
  3. die Mittel zur Erreichung dieses Zieles angemessen und 
     erforderlich sind. 
  (4) Ungleichbehandlungen nach Abs. 3 können insbesondere 
einschließen 
  1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur 
     Beschäftigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer 
     Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der 
     Bedingungen für Entlassung und Entlohnung, um die berufliche 
     Eingliederung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmer/inne/n und 
     Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
     sicherzustellen, 
  2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die 
     Berufserfahrung oder des Dienstalters für den Zugang zur 
     Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäftigung 
     verbundenen Vorteile, 
  3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf 
     Grund der spezifischen Ausbildungsanforderungen eines 
     bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit 
     einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den 
     Ruhestand. 
  (5) Eine Diskriminierung auf Grund des Alters liegt auch nicht vor 
bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit durch 
Festsetzung von Altersgrenzen als Voraussetzung für die 
Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder von Leistungen 
bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher 
Altersgrenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte 
oder Gruppen oder Kategorien von Beschäftigten und die Verwendung im 
Rahmen dieser Systeme von Alterskriterien für 
versicherungsmathematische Berechnungen, sofern dies nicht zu 
Diskriminierungen wegen des Geschlechtes führt. 

                       Sexuelle Belästigung 
 
  § 46. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt 
auch vor, wenn eine Person 
  1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst sexuell belästigt wird, 
  2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem 
     er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen 
     Belästigung durch Dritte (Z 3) eine auf Grund gesetzlicher 
     Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder des 
     Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen oder 
  3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis 



     belästigt wird. 
  (2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre 
zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person 
beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht 
oder anstößig ist und 
  1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende 
     Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder 
  2. der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen 
     Sphäre zugehöriges Verhalten seitens des/der 
     Arbeitgebers/Arbeitgeberin oder Vorgesetzten oder Kolleg/inn/en 
     zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur 
     Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang 
     dieser Person zur Berufsausbildung, Beschäftigung, 
     Weiterbeschäftigung, Beförderung oder Entlohnung oder zur 
     Grundlage einer anderen Entscheidung in der Arbeitswelt gemacht 
     wird. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur sexuellen 
Belästigung einer Person vor. 

                          Belästigung 
 
  § 47. (1) Eine Diskriminierung liegt auch vor, wenn eine Person in 
der Arbeitswelt durch geschlechtsbezogene oder mit einem der Gründe 
nach § 43 Abs. 2 in Zusammenhang stehende Verhaltensweisen 
  1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst belästigt wird, 
  2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem 
     er/sie es schuldhaft unterlässt, im Falle einer Belästigung 
     durch Dritte eine auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, Normen 
     der kollektiven Rechtsgestaltung oder des Arbeitsvertrages 
     angemessene Abhilfe zu schaffen oder 
  3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis 
     belästig wird. 
  (2) Belästigung liegt vor, wenn ein geschlechtsbezogenes oder mit 
einem der Gründe nach § 43 Abs. 2 in Zusammenhang stehendes 
Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, 
für die betroffene Person unerwünscht ist und 
  1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende 
     Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft oder 
  2. der Umstand, dass die betroffene Person eine solche 
     Verhaltensweise seitens des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin oder 
     Vorgesetzten oder Kolleg/inn/en zurückweist oder duldet, 
     ausdrücklich oder stillschweigend zur Grundlage einer 
     Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Person zur 
     Berufsausbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, 
     Beförderung und Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen 
     Entscheidung in der Arbeitswelt gemacht wird. 
  (3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur Belästigung 
einer Person vor. 

                          Positive Maßnahmen 
 
  § 48. Die in Gesetzen, in Verordnungen, in Instrumenten der 
kollektiven Rechtsgestaltung oder in generellen mehrere 
Arbeitnehmer/innen umfassende Verfügungen des/der 
Arbeitgebers/Arbeitgeberin getroffenen spezifischen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung im Berufsleben, mit denen 
Benachteiligungen wegen des Geschlechtes oder eines 
Diskriminierungsgrundes nach § 43 Abs. 2 verhindert oder 
ausgeglichen werden, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne 
dieses Gesetzes. 

    Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungsfreien 
                      Stellenausschreibung 



 
  § 49. (1) Der/die Arbeitgeber/in darf einen Arbeitsplatz weder 
öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) nur für 
Männer oder nur für Frauen ausschreiben oder durch Dritte 
ausschreiben lassen, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist 
unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung der vorgesehenen 
Tätigkeit. Die Ausschreibung darf auch keine zusätzlichen 
Anmerkungen enthalten, die auf ein bestimmtes Geschlecht schließen 
lassen. 
  (2) Der/die Arbeitgeber/in darf einen Arbeitsplatz weder 
öffentlich noch innerhalb des Betriebes (Unternehmens) in sonst 
diskriminierender Weise ausschreiben oder durch Dritte ausschreiben 
lassen, es sei denn, das betreffende Merkmal stellt auf Grund der 
Art einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen 
ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche 
Anforderung dar, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck und eine 
angemessene Anforderung handelt. 
  (3) Das Gebot der geschlechtsneutralen und diskriminierungsfreien 
Stellenausschreibung richtet sich in gleicher Weise an private 
Arbeitsvermittler/innen gemäß §§ 4 ff Arbeitsmarktförderungsgesetz 
und an mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Personen 
öffentlichen Rechts. 

                         Entlohnungskriterien 
 
  § 50. Betriebliche Einstufungsregelungen und Normen der 
kollektiven Rechtsgestaltung haben bei der Regelung der 
Entlohnungskriterien den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche 
Arbeit oder eine Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, zu 
beachten und dürfen weder Kriterien für die Beurteilung der Arbeit 
der Frauen einerseits und der Arbeit der Männer andererseits 
vorschreiben, die zu einer Diskriminierung führen, noch Kriterien 
vorschreiben, die zu einer Diskriminierung wegen eines in § 43 
Abs. 2 genannten Grundes führen. 

   Rechtsfolgen der Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes 
 
  § 51. (1) Ist das Arbeitsverhältnis wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 Z 1 oder des § 43 Abs. 2 
Z 1 nicht begründet worden, so ist der/die Arbeitgeber/in gegenüber 
dem/der Stellenwerber/in zum Ersatz des Vermögensschadens und zu 
einer Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung 
verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt 
  1. mindestens ein Monatsentgelt, wenn der/die Stellenwerber/in bei 
     diskriminierungsfreier Auswahl die Stelle erhalten hätte, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Stellenwerber/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (2) Erhält ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 Z 2 oder des § 43 Abs. 2 
Z 2 durch den/die Arbeitgeber/in für gleiche Arbeit oder für eine 
Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, ein geringeres Entgelt 
als ein/e Arbeitnehmer/in des anderen Geschlechtes oder ein 
geringeres Entgelt als ein/e Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine 
Diskriminierung wegen eines in § 43 Abs. 2 genannten Grundes nicht 
erfolgt, so hat er/sie gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf 
Bezahlung der Differenz und eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 
  (3) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 
Z 3 oder des § 43 Abs. 2 Z 3 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch 
auf Gewährung der betreffenden Sozialleistung oder Ersatz des 



Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 
  (4) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 
Z 4 oder des § 43 Abs. 2 Z 4 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch 
auf Einbeziehung in die entsprechenden betrieblichen Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen oder auf Ersatz des Vermögensschadens und 
auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung. 
  (5) Ist ein/e Arbeitnehmer/in wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 Z 5 oder des § 43 Abs. 2 
Z 5 nicht beruflich aufgestiegen, so ist der/die Arbeitgeber/in 
gegenüber dem/der Arbeitnehmer/in zum Ersatz des Vermögensschadens 
und zu einer Entschädigung für die erlittene persönliche 
Beeinträchtigung verpflichtet. Der Ersatzanspruch beträgt, 
  1. die Entgeltdifferenz für mindestens drei Monate, wenn der/die 
     Arbeitnehmer/in bei diskriminierungsfreier Auswahl beruflich 
     aufgestiegen wäre, oder 
  2. bis 500 Euro, wenn der/die Arbeitgeber/in nachweisen kann, dass 
     der einem/einer Arbeitnehmer/in durch die Diskriminierung 
     entstandene Schaden nur darin besteht, dass die 
     Berücksichtigung seiner/ihrer Bewerbung verweigert wird. 
  (6) Bei Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes des § 43 Abs. 1 
Z 6 oder des § 43 Abs. 2 Z 6 hat der/die Arbeitnehmer/in Anspruch 
auf Gewährung der gleichen Arbeitsbedingungen wie ein/e 
Arbeitnehmer/in des anderen Geschlechtes oder wie ein/e 
Arbeitnehmer/in, bei dem/der eine Diskriminierung wegen eines in 
§ 43 Abs. 2 genannten Grundes nicht erfolgt, oder auf Ersatz des 
Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene 
persönliche Beeinträchtigung. 
  (7) Ist das Arbeitsverhältnis vom/von der Arbeitgeber/in wegen des 
Geschlechtes des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin oder wegen eines 
in § 43 Abs. 2 genannten Grundes oder wegen der offenbar nicht 
unberechtigten Geltendmachung von Ansprüchen nach diesem Gesetz 
gekündigt oder vorzeitig beendigt worden (§ 43 Abs. 1 Z 7 oder § 43 
Abs. 2 Z 7), so kann die Kündigung oder Entlassung beim Gericht 
angefochten werden. 
  (8) Bei einer sexuellen Belästigung nach § 46 oder einer 
Belästigung nach § 47 hat der/die Arbeitnehmer/in gegenüber dem/der 
Belästiger/in und im Fall des § 46 Abs. 1 Z 2 oder 47 Abs. 1 Z 2 
auch gegenüber dem/der Arbeitgeber/in Anspruch auf Ersatz des 
erlittenen Schadens. Soweit der Nachteil nicht nur in einer 
Vermögenseinbuße besteht, hat der/die Arbeitnehmer/in zum Ausgleich 
der erlittenen persönlichen Beeinträchtigung Anspruch auf 
angemessenen, mindestens jedoch auf 400 Euro Schadenersatz, im Falle 
einer sexuellen Belästigung mindestens auf 720 Euro Schadenersatz. 
  (9) Insoweit sich im Streitfall die betroffene Person auf einen 
Diskriminierungstatbestand im Sinne der §§ 43, 46, oder 47 beruft, 
hat er/sie diesen glaubhaft zu machen. Dem/der Beklagten obliegt es 
bei Berufung auf § 43 zu beweisen, dass es bei Abwägung aller 
Umstände wahrscheinlicher ist, dass ein anderes vom/von der 
Beklagten glaubhaft gemachtes Motiv für die unterschiedliche 
Behandlung ausschlaggebend war oder das andere Geschlecht 
unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist oder 
ein Rechtfertigungsgrund im Sinne der §§ 44 Abs. 2 oder 45 vorliegt. 
Bei Berufung auf §§ 46 oder 47 obliegt es dem/der Beklagten zu 
beweisen, dass es bei Abwägung aller Umstände wahrscheinlicher ist, 
dass die vom/von der Beklagten glaubhaft gemachten Tatsachen der 
Wahrheit entsprechen. 

                      Benachteiligungsverbot 
 
  § 52. Als Reaktion auf eine Beschwerde darf ein/e Arbeitnehmer/in 



durch den/die Arbeitgeber/in innerhalb des betreffenden Unternehmens 
(Betriebes) oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur 
Durchsetzung des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt 
oder anders benachteiligt werden. Auch ein/e andere/r 
Arbeitnehmer/in, der/die als Zeuge/Zeugin oder Auskunftsperson in 
einem Verfahren auftritt oder eine Beschwerde eines/einer anderen 
Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin unterstützt, darf als Reaktion auf eine 
Beschwerde oder auf die Einleitung eines Verfahrens zur Durchsetzung 
des Gleichbehandlungsgebotes nicht entlassen, gekündigt oder anders 
benachteiligt werden. § 51 Abs. 9 gilt sinngemäß. 

              Aufgaben einer Gleichbehandlungskommission 
 
  § 53. (1) Soweit die Landesgesetzgebung eine 
Gleichbehandlungskommission vorsieht, hat sich diese mit allen die 
Diskriminierung im Sinne der §§ 43 bis 47 berührenden Fragen zu 
befassen. 
  (2) Die Kommission kann Gutachten über Fragen der Diskriminierung 
im Sinne der §§ 43 bis 47 erstatten. Gutachten sind insbesondere bei 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes durch Regelungen der 
kollektiven Rechtsgestaltung zu erstatten. 

  § 54. (1) Die Kommission kann im Einzelfall prüfen, ob eine 
Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vorliegt. Stellt die 
Kommission eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes fest, so 
kann sie den/die Arbeitgeber/in davon benachrichtigen und ihn/sie 
zur Beendigung der Diskriminierung auffordern. 
  (2) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass der/die 
Arbeitnehmer/in das Recht hat, sich im Verfahren vor der Kommission 
durch eine Person seines/ihres Vertrauens, insbesondere eine/n 
Vertreter/in einer Interessenvertretung oder einer 
Nichtregierungsorganisation, vertreten zu lassen; weiters, dass die 
Kommission auf Antrag des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin eine/n 
Vertreter/in einer von dieser Person namhaft gemachten 
Nichtregierungsorganisation als Auskunftsperson beizuziehen hat und 
die Kommission den/die Arbeitnehmer/in zugleich mit der Einleitung 
der jeweiligen Einzelfallprüfung über dieses Antragsrecht 
ausdrücklich zu belehren hat. 
  (3) Kommt der/die Arbeitgeber/in der Aufforderung der Kommission 
nach Abs. 1 nicht nach, so können die zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Körperschaften oder die Anwältin für 
Gleichbehandlung oder ein/e Gleichbehandlungsbeauftragte/r die 
gerichtliche Feststellung der Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes begehren. 
  (4) Die Kommission kann im Falle einer Vermutung der Verletzung 
des Gleichbehandlungsgebotes den/die Arbeitgeber/in zur Erstattung 
eines schriftlichen Berichtes auffordern. Der Bericht hat alle zur 
Beurteilung der Einhaltung des Gleichbehandlungsgebotes notwendigen 
Angaben zu enthalten. 

  Anwältin für Gleichbehandlung; Gleichbehandlungsbeauftragte/r 
 
  § 55. (1) Wenn die Landesgesetzgebung vorsieht, dass der 
Gleichbehandlungskommission als unabhängige Stelle eine Anwältin für 
Gleichbehandlung oder ein/e Gleichbehandlungsbeauftragte/r angehört, 
ist diese zuständig für die Beratung und Unterstützung von Personen, 
die sich im Sinne dieses Gesetzes diskriminiert fühlen. Die 
Landesgesetzgebung kann diese Institutionen auch anders benennen. 
  (2) Der/die Arbeitgeber/in, der Betriebsrat und alle Beschäftigten 
des betroffenen Betriebes sind durch die Landesgesetzgebung zu 
verpflichten, einer Anwältin für Gleichbehandlung oder einem/einer 
Gleichbehandlungsbeauftragten die für die Durchführung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 



  (3) Wenn eine Anwältin für Gleichbehandlung oder ein/e 
Gleichbehandlungsbeauftragte/r die Vermutung der Nichteinhaltung des 
Gleichbehandlungsgebotes hat und der Kommission die behaupteten 
Umstände glaubhaft macht, hat die Kommission von Amts wegen ein 
Verfahren einzuleiten. 
  (4) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass eine Anwältin für 
Gleichbehandlung oder eine/e Gleichbehandlungsbeauftragte im Auftrag 
der Kommission berechtigt ist, die betrieblichen Räume zu betreten, 
in die Unterlagen der Betriebe Einsicht zu nehmen und Abschriften 
oder Ablichtungen der Unterlagen anzufertigen. 
  (5) Die Landesgesetzgebung hat vorzusehen, dass eine Anwältin für 
Gleichbehandlung oder ein/e Gleichbehandlungsbeauftragte/r bei der 
Ermittlungstätigkeit den Betriebsrat zur Mitwirkung heranzuziehen 
hat. 

                           Veröffentlichung 
 
  § 56. Die Landesgesetzgebung kann vorsehen, dass die Kommission 
ihre Gutachten sowie rechtskräftige Urteile, die Verletzungen des 
Gleichbehandlungsgebotes feststellen, in einem Publikationsorgan des 
Landes zu veröffentlichen hat. Diese Veröffentlichung kann auch im 
Falle der Nichtbeachtung der Aufforderung gemäß § 54 Abs. 3 durch 
den Arbeitgeber vorgesehen werden. 

                          Auskunftspflicht 
 
  § 57. Die Arbeitgeber/innen und alle Beschäftigten der betroffenen 
Betriebe sind durch die Landesgesetzgebung zu verpflichten, einer 
Gleichbehandlungskommission die für die Durchführung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

                         Strafbestimmungen 
 
  § 58. Die Ausführungsgesetzgebung hat zu bestimmen, dass 
Stellenausschreibungen entgegen den in Ausführung des § 49 
ergangenen landesgesetzlichen Bestimmungen durch private 
Arbeitsvermittler/innen gemäß den §§ 4 ff 
Arbeitsmarktförderungsgesetz oder durch mit der Arbeitsvermittlung 
betraute juristische Personen öffentlichen Rechts oder durch eine/n 
Arbeitgeber/in von der Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des/der 
Stellenwerbers/Stellenwerberin oder der Anwältin für 
Gleichbehandlung oder eines/einer Gleichbehandlungsbeauftragten, 
sofern eine solche durch die Landesgesetzgebung vorgesehen ist, mit 
Geldstrafe zu bestrafen sind. Deren Höhe ist von der 
Ausführungsgesetzgebung festzusetzen. 

                           V. Teil 
                      Schlussbestimmungen 
 
                         Verweisungen 
 
  § 59. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 
verwiesen wird, sind diese in der jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

                      Auflegen des Gesetzes 
 
  § 60. Jede/r Arbeitgeber/in hat einen Abdruck dieses 
Bundesgesetzes im Betrieb an geeigneter, für die Arbeitnehmer/innen 
leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder den Arbeitnehmer/inne/n 
mittels eines sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch 
geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete 
Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

                  Begründungspflicht des Gerichtes 



 
  § 61. In einem gerichtlichen Verfahren wegen Verletzung des 
Gleichbehandlungsgebotes hat sich das Gericht mit einem Gutachten 
oder einem Prüfungsergebnis der Gleichbehandlungskommission im 
Einzelfall zu befassen und ein davon abweichendes Urteil zu 
begründen. 

                       Nebenintervention 
 
  § 62. Der Klageverband zur Durchsetzung der Rechte von 
Diskriminierungsopfern kann, wenn es ein/e Betroffene/r verlangt, 
einem Rechtsstreit zur Durchsetzung von Ansprüchen nach diesem 
Bundesgesetz als Nebenintervenient (§§ 17 bis 19 ZPO) beitreten. 

                       In-Kraft-Treten 
 
  § 63. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2004 in Kraft. 
  (2) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer zu den im III. Teil, 
2. Abschnitt und im IV. Teil geregelten Grundsätzen sind binnen 
sechs Monaten ab dem der Kundmachung folgenden Tag zu erlassen. 
  (3) §§ 12 Abs. 12, 22, 26 Abs. 12, 35 Abs. 3, 41, 44 Abs. 1 und 2, 
48, 49 Abs. 3, 51 Abs. 9 sowie 58 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 82/2005 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft, §§ 15 Abs. 4, 
29 Abs. 4 sowie 35 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 82/2005 treten mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Die 
Ausführungsgesetze zu §§ 41, 44 Abs. 1 und 2, 48, 49 Abs. 3, 51 Abs. 
9 und 58 sind binnen sechs Monaten ab dem der Kundmachung folgenden 
Tag zu erlassen. 
  (4) §§ 6 Abs. 2, 7 Abs. 2, 8, 12 Abs. 1 Z 1, 7, 8, 11 und 13, 13 
letzter Satz, 15 Abs. 1 und 1a, 17 Abs. 2, 21 Abs. 2, 22, 26 Abs. 1 
Z 1, 7, 8, 11 und 13, 27, 29 Abs. 1 und 1a, 31 Abs. 2, 35 Abs. 2, 5 
und 6, 36, der IIIa. Teil sowie §§ 46 Abs. 2, 47 Abs. 2, 51 Abs. 1 
Z 1, 7, 8 und 10 sowie § 52 letzter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2008 treten mit 1. August 2008 in 
Kraft. Die Ausführungsgesetze zu §§ 46 Abs. 2, 47 Abs. 2, 51 Abs. 1 
Z 1, 7, 8 und 10 sowie § 52 letzter Satz sind binnen sechs Monaten 
ab dem der Kundmachung folgenden Tag zu erlassen. 

                        Vollziehung 
 
  § 64. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut 
  1. hinsichtlich der §§ 14, 28 und 37 der/die jeweils für die 
     Förderungen zuständige Bundesminister/in, 
  2. hinsichtlich der §§ 61 und 62 der/die Bundesminister/in für 
     Justiz, 
  3. im Übrigen der/die Bundesminister/in für Wirtschaft und Arbeit. 
  (2) Mit der Wahrnehmung der dem Bund nach Art. 15 Abs. 8 B-VG 
hinsichtlich des III. Teiles, 2. Abschnitt, zustehenden Rechte ist 
der/die Bundesminister/in für Wirtschaft und Arbeit betraut. Mit der 
Wahrnehmung der dem Bund nach Art. 15 Abs. 8 B-VG hinsichtlich des 
IV. Teiles zustehenden Rechte ist hinsichtlich des § 54 Abs. 3 
der/die Bundesminister/in für Justiz, im Übrigen der/die 
Bundesminister/in für Wirtschaft und Arbeit betraut. 

 


